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Gemeindeverwaltung - Bitte 
um Terminvereinbarung 
Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger 
weiterhin um eine vorherige Terminver-
einbarung - dies erspart unnötige Warte-
zeiten und ermöglicht dem jeweiligen Mit-
arbeiter eine fallbezogene Vorbereitung. 
Mit Termin wird Ihnen Vorrang gewährt. 

Vielen Dank. 

Die Firma Georg Vetter e.K. 
geht ab dem 29.07.2024 in 
den Betriebsurlaub 
Über unsere Pläne bezüglich der ein-
zelnen Bauabschnitte haben wir Sie 
bereits in den letzten zwei Ausgaben 
informiert. Zusätzlich zu unseren Tief-
bauarbeiten im Bereich des Ortskernes, 
des Ohmenberges, Auf den Spirzen 
und der Spirzenstraße wird der Land-
feldweg im Bereich des Gasthofes Hir-
schen halbseitig gesperrt. 
  
Wir entschuldigen uns für die Unannehm-
lichkeiten und Bedanken uns im Voraus 
für das entgegengebrachte Verständnis. 

Aktuelle Lieferzeiten von 
Reisepässen – wir bitten 
um Beachtung 
Nach Mitteilung des Bundesministeri-
ums des Innern und für Heimat (BMI) 
liegen die Lieferzeiten von Reisepässen 
nach jetzigem Stand bei bis zu acht 
Wochen ab Beantragung. Express-Rei-
sepässe und Personalausweise sind 
von der erhöhten Lieferzeit bisher nicht 
betroff en. Die Lieferzeit von Personal-
ausweisen beträgt aktuell etwa zwei bis 
drei Wochen. Express-Reisepässe wer-
den in der Regel innerhalb von drei bis 
vier Werktagen geliefert. Die Gemein-
deverwaltung bittet um Beachtung 
und rechtzeitige Terminvereinbarung 
für die Antragsstellung. 

 

Samstag, 03. August 2024 
ab 19:30 Uhr Bewirtung 

 

Bei schlechtem Wetter fällt der Dämmerschoppen aus 

Fohlenschau 
Am Donnerstag, 08. August 2024 fi ndet ab 9 Uhr  die 
Fohlenschau für Schwarzwälder Kaltblut in St.Märgen statt. 
Gemeldet sind 57 Fohlen. Siegerehrung ist um ca. 16 Uhr. 
  
Das Richtergremium um Zuchtleiter Manfred Weber vom 
Pferdezuchtverband Baden-Württemberg wird alle Foh-
len vom Körperbau, Rassetyp und in der Bewegung be-
gutachten und bewerten. Im Anschluss daran erhält jedes 
Fohlen seinen individuellen vorgeschriebenen EU-Chip. 
In St.Märgen spricht man über diese Veranstaltung auch 
vom „kleinen Rossfest“! Für Kinder gibt es von 11-13 Uhr 
Ponyreiten. Der Bezirksverein Hochschwarzwald bewirtet 
sowohl in der Schwarzwaldhalle als auch im Festwagen 
neben dem Reitplatz. Kuchenspenden werden dankbar 
entgegen genommen! 
  
Veranstaltungsort: 79274 St.Märgen, Sportplatz / Weitere 
Infos: www.schwarzwaelder-pferdezuchtgenossenschaft.de 

Amtliches

Veranstaltungen
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Redaktionsschluss und Anzeigenschluss 
für das Mitteilungsblatt St. Märgen ist jeweils Montag, 10.00 Uhr, auf dem 
Rathaus. Die Verteilung erfolgt jeweils mittwochs. 

Änderungen bezüglich Feiertagen entnehmen Sie dem aktuellen Mitteilungsblatt.

Impressum:
Herausgeber: Bürgermeisteramt St. Märgen, Telefon 07669 9118-0, Telefax 07669 9118-40, 
e-mail: standesamt@st-maergen.de, Internet: www.st-maergen.de
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Bürgermeister Manfred Kreutz
Für den Anzeigenteil/ Druck: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach Telefon: 07771 9317-11; Telefax: 9317-40
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de Homepage: www.primo-stockach.de

APOTHEKENNOTDIENST
jeweils 08:30 Uhr bis nächsten Tag 08:30 Uhr

Mittwoch, 31.07.2024
Münster-Apotheke Neustadt
Scheuerlenstr. 20, Tel. 07651 - 92 26 60
Urban-Apotheke FR-Herdern
Hauptstr. 58, Tel. 0761 - 3 89 96 30
Donnerstag, 01.08.2024
Bären-Apotheke FR-Kappel
Moosmattenstr. 5, Tel. 0761 - 48 87 70 88
Titisee-Apotheke Titisee
Jägerstr. 2, Tel. 07651 - 82 02
Freitag, 02.08.2024
Apotheke St. Gallus Kirchzarten
Hauptstr. 17, Tel. 07661 - 50 47
Scheff el-Apotheke Löffi  ngen
Untere Hauptstr. 8, Tel. 07654 - 9 10 60
Samstag, 03.08.2024
Apotheke im Kaufl and FR-Brühl
Waldkircher Str. 57, Tel. 0761 - 5 03 64 40
Park-Apotheke Lenzkirch
Kirchplatz 7, Tel. 07653 - 2 90
Sonntag, 04.08.2024
Kloster-Apotheke St. Märgen
Wagensteigstr. 11, Tel. 07669 - 2 19
Titisee-Apotheke Titisee
Jägerstr. 2, Tel. 07651 - 82 02
Montag, 05.08.2024
Engel-Apotheke Freiburg
Herrenstr. 5, Tel. 0761 - 3 45 65
Kloster-Apotheke Oberried
Hauptstr. 9, Tel. 07661 - 27 66
Dienstag, 06.08.2024
easyApotheke Freiburg im Hbf
Bismarckallee 13, Tel. 0761 - 2 96 77 80
Schwarzwald-Apotheke Hinterzarten
Freiburger Str. 4, Tel. 07652 - 9 11 40
Mittwoch, 07.08.2024
Blasius-Apotheke Freiburg
Habsburgerstr. 131, Tel. 0761 - 3 42 20
Schwarzwald-Apotheke Lenzkirch
Im Angel 1, Tel. 07653 - 96 59 65 

0800 0022833 (aus dem Festnetz kostenfrei)
22833 (aus allen Mobilnetzen nicht kostenfrei)

WICHTIGE RUFNUMMERN • EINRICHTUNGEN UND ADRESSEN

www.st-maergen.de

RATHAUS ST. MÄRGEN
BÜRGERMEISTERAMT:

Montag bis Mittwoch 
und Freitag:  8-12 Uhr
Donnerstag:  14-18 Uhr 
oder nach Vereinbarung 

Adriana Ebner  Einwohnermeldeamt - Bürgerbüro
Telefon: (0 76 69) 91 18 - 16
meldeamt@st-maergen.de
  
Michael Faller Rechnungsamt
Telefon: (0 76 69) 91 18 - 19
rechnungsamt@st-maergen.de

Stefan Metzger Standesamt
Telefon: (0 76 69) 91 18 - 27
standesamt@st-maergen.de

Silvia Rombach Gemeindekasse
Telefon: (0 76 69) 91 18 - 13
gemeindekasse@st-maergen.de

Martina Schmitt  Vorzimmer Bürgermeister
Telefon: (0 76 69) 91 18 - 11
rathaus@st-maergen.de

Frank Simon Hauptamt
Telefon: (0 76 69) 91 18 - 14
hauptamt@st-maergen.de

Sabine Mark  Inklusionsvermittlerin
Ansprechpartnerin für Menschen mit Behinderung
Telefon (0 76 69) 1466
inklusion-st-maergen@gmx.de 
Termine nach Vereinbarung 

Postagentur und Fundbüro
Öff nungszeiten: 
Montag, Dienstag, 
Mittwoch, Freitag 09.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr
Samstag 10.00 - 12.00 Uhr
Telefon:  (0 76 69) 91 18 - 20

Arztpraxis St. Märgen 209
Mo.-Fr.  08.00 - 12.00 Uhr
Di. u. Do.  16.00 - 19.00 Uhr

Kloster Apotheke St. Märgen 2 19
Mo.-Fr.  08.30 - 12.30 Uhr
Mo., Di., Do., Fr. 14.30 - 18.00 Uhr
Mittwochnachmittag und Samstag 
geschlossen

Ärztlicher Notfalldienst
Notruf / Rettungsdienst /Feuerwehr:  112

Ärztlicher Notfalldienst in der Nacht, 
an den Wochenenden und Feiertagen: 
Ärztlicher Notdienst, Notfallpraxis:  116 117 

Zahnärztliche Notrufnummer an 
den Wochenenden und Feiertagen: 
 01803/222555-45 

Krankentransport:  0761/19222

Wichtige Rufnummern
Störungshotline für Strom:  
Netze BW 0800/3629477
Badenova 0800/27667767

Polizeiposten Hinterzarten  07652/9177-0

Bestattungen Horizonte Dreisamtal
 0761/4014898

Sonstige Hilfsdienste
Kath. Kirchengemeinde St. Märgen
Pfarrbüro 9103-0  
Beerdigungsbereitschaft 0160/6209120 
Kindergarten St. Michael 470
Mobiler Sozialer Dienst
(Pfl egedienst des DRK):   07660/920353 
oder  0175/2244311
Fachstelle Sucht (bwlv) 07651/2422 Hauptstelle 
Freiburg:  0761/156309-0 
Frauenhorizonte – 
Gegen sexuelle Gewalt e.V.           
24-Stunden Notruf 0761/2858585
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen
 08000/116016  
Krebsinformationsdienst des Deutschen 
Krebsforschungszentrums  0800/4203040
Kirchliche Sozialstation 
Dreisamtal gGmbH 07661/9868-0   
Einsatz Familienwerkerin 07661/7077
Hospizgruppe Dreisamtal 0160/96263862
Integrationsfachdienst  0711/250832800   
Pfl egestützpunkt Breisgau Hochschwarzwald
 0761/2187-2977 oder -2978

Tageselternverein Dreisamtal/
Hochschwarzwald 07651/911855  

Landwirtschaftlischer
Betriebshelferdienst 07602/9101-26

Palliativnetz Freiburg gGmbH 07651 – 93398-0 
Team Hochschwarzwald
Stiftung Sozialfonds St. Märgen
Ansprechpartner: 
Manfred Kreutz Tel. 07669/91180
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Haus- und Straßensamm-
lung „Für die Heimat“ 
Der Begriff  „Heimat“ taucht wieder 
überall auf. Er ist wieder in aller Munde 
und das ist gut so. Unser aktuelles Zeit-
geschehen ist geprägt von Zuwande-
rung, Asylsuchenden und neuerdings 
von Kriegsfl üchtlingen aus der Ukraine. 
Da ist Heimat wichtig.

Schon seit 1947 wird in Südbaden ein 
„Tag der Heimat“ gefeiert. Der „Tag der 
Heimat“ ist ein bundesweiter Gedenk-
tag am ersten Sonntag im September. 
Dabei ging und geht es um unsere 
Heimat mit ihrem Charakter, ihren Tra-
ditionen, ihrer Sprache, ihren Bräuchen 
und ihrer Landschaft. Mit diesem „Tag 
der Heimat“ ist in Südbaden eine Haus- 
und Straßensammlung für Objekte der 
Heimat- und Brauchtumspfl ege im re-
gionalen und überregionalen Bereich 
verbunden. 

Diese Haus- und Straßensammlung „Für 
die Heimat“ fi ndet im Zeitraum vom 08. 
September bis zum 12. Oktober 2024 
statt. Besonders wichtig ist dabei, dass 
2/3 des Sammlungserlöses in der Ge-
meinde für dortige heimat- und brauch-
tumspfl egerische Vorhaben verbleiben. 

Das verbleibende Drittel erhält der Ar-
beitskreis Alemannische Heimat für 
seine überregionale Förderung. Die 
Sammlung kann auch von Jugendli-
chen ab dem 14. Lebensjahr durch-
geführt werden. Als Anerkennung für 
ihren Einsatz „Für die Heimat“ können 
die Sammler bis zu 10 % des Sammeler-
gebnisses erhalten. 

Die Gemeinde St. Märgen bittet nun 
um rege Beteiligung an der Sammlung 
„Für die Heimat“. Personen, die Interes-
se an der Durchführung der Sammlung 
haben, wenden sich bitte an die Ge-
schäftsstelle des Arbeitskreis Aleman-
nische Heimat im Regierungspräsidium 
Freiburg, Frau Susanne Radetzky, Tel. 
0761/208-4602 Email susanne.radetz-
ky@rpf.bwl.de 

Sollten sich keine Sammlerinnen und 
Sammler fi nden, dann kann eine Spen-
de auch direkt auf das Konto des Ar-
beitskreis Alemannische Heimat über-
wiesen werden:
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau,
IBAN: DE28 6805 0101 0002 0287 81. 

AMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntmachung über die 
Durchführung des Volksbe-
gehrens  „Landtag verklei-
nern“ über das  „Gesetz zur 
Änderung des Landtagswahl-
gesetzes“ 
In Baden-Württemberg wird das Volksbe-
gehren „Landtag verkleinern“ über das „Ge-
setz zur Änderung des Landtagswahlgeset-
zes“ durchgeführt. 
  
Eine Unterstützung des Volksbegehrens 
kann im Rahmen der freien oder amtlichen 
Sammlung erfolgen. 
 
1.  Bei der freien Sammlung, die am Mon-

tag, 12. August 2024 beginnt, besteht 
die Möglichkeit, sich innerhalb eines 
Zeitraums von sechs Monaten, also bis 
Dienstag, 11. Februar 2025, in von den 
Vertrauensleuten des Volksbegehrens 
oder deren Beauftragten ausgegebene 
Eintragungsblätter zur Unterstützung des 
Volksbegehrens einzutragen.

 
Bei der freien Sammlung hat die oder der 
Eintragungsberechtigte auf dem Eintra-
gungsblatt den Familiennamen, die Vor-
namen, das Geburtsdatum, die Anschrift 
(Hauptwohnung) sowie den Tag der Un-
terzeichnung anzugeben und dies persön-
lich und handschriftlich zu unterschreiben. 
Durch Ankreuzen muss bestätigt werden, 
dass vor der Unterzeichnung des Eintra-
gungsblattes die Möglichkeit bestand, den 
Entwurf der Gesetzesvorlage und deren Be-
gründung einzusehen. 
  
Eintragungen, die die unterzeichnende Per-
son nicht eindeutig erkennen lassen, weil 
sie z. B. unleserlich oder unvollständig sind, 
oder die erkennbar nicht eigenhändig un-
terschrieben sind oder das Datum der Un-
terzeichnung fehlt, sind ungültig. Das Ein-
tragungsblatt ist für die Bescheinigung des 
Eintragungsrechts spätestens bis Dienstag, 
11. Februar 2025 bei der Gemeinde einzu-
reichen, in der die unterzeichnende Person 
ihre Wohnung hat (bei mehreren die Haupt-
wohnung) oder der gewöhnliche Aufenthalt 
besteht. 
 
2.  Bei der amtlichen Sammlung werden bei 

den Gemeindeverwaltungen während 
der allgemeinen Öff nungszeiten Eintra-
gungslisten zur Unterstützung des Volks-
begehrens aufgelegt. Die amtliche Samm-
lung dauert drei Monate und startet am 
Mittwoch, 11. September 2024 und en-
det am Dienstag, 10. Dezember 2024.

Die Eintragungsliste für die Gemeinde St. 
Märgen wird in der Zeit vom 11. September 
2024 bis 10. Dezember 2024 im Rathaus St. 
Märgen, Einwohnermeldeamt, Rathausplatz 
6, 79274 St. Märgen zu folgenden Öff nungs-
zeiten: Montags – Mittwochs und Freitags 
08:00 Uhr – 12:00 Uhr, Donnerstags, 14:00 
Uhr – 18:00 Uhr, für Eintragungswillige zur 
Eintragung bereitgehalten. Der Zugang ist 
rollstuhlgeeignet möglich. 
  
Eintragungsberechtigte können bei der 
amtlichen Sammlung ihr Eintragungsrecht 
nur in der Gemeinde ausüben, in der sie ihre 
Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre 
Hauptwohnung haben. Eintragungsberech-
tigte ohne Wohnung können sich in der Ge-
meinde eintragen, in der sie sich gewöhn-
lich aufhalten. Eine Eintragung in die bei der 
Gemeinde ausgelegte Eintragungsliste kann 
erst erfolgen, wenn die Gemeinde aufgrund 
der dort vorhandenen melderechtlichen 
Angaben feststellt, dass die Person eintra-
gungsberechtigt ist. Eintragungswillige, die 
den Gemeindebediensteten nicht bekannt 
sind, haben sich auf Verlangen auszuweisen. 
Eintragungswillige sollten daher zur Eintra-
gung ihren Personalausweis oder Reisepass 
mitbringen. 
 
3.  Eintragungsberechtigt  in die Eintra-

gungsliste oder das Eintragungsblatt ist 
nur, wer im Zeitpunkt der Unterzeich-
nung im Land Baden-Württemberg zum 
Landtag wahlberechtigt ist. Dies sind alle 
Personen, die am Tag der Eintragung
• mindestens 16 Jahre alt sind,
• die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
• seit mindestens drei Monaten in Ba-

den-Württemberg ihre Wohnung (bei 
mehreren Wohnungen die Hauptwoh-
nung) haben oder sich sonst gewöhn-
lich aufhalten, und

• nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen 
sind. Vom Wahlrecht ausgeschlossen 
sind Personen, die ihr Wahlrecht infolge 
Richterspruchs verloren haben.

4.  Jeder Eintragungsberechtigte darf sein 
Eintragungsrecht nur einmal ausüben, 
folglich nur eine Unterstützungsunter-
schrift leisten.

5.  Die Unterschrift auf dem Eintragungs-
blatt oder der Eintragungsliste kann nur 
persönlich und handschriftlich geleistet 
werden. Wer nicht unterschreiben kann, 
aber das Volksbegehren unterstützen will, 
muss dies bei der Gemeinde zur Nieder-
schrift erklären. Dies ersetzt die Unter-
schrift.

6.  Gegenstand des Volksbegehrens ist der 
folgende Gesetzentwurf mit Begründung. 
Dieser wird von den Vertrauensleuten der 
Antragsteller oder deren Beauftragten bei 
der Ausgabe der Eintragungsblätter zur 
Einsichtnahme bereitgehalten und bei 
der Gemeinde im Eintragungsraum zur 
Einsicht ausgelegt:

FÜR UNSERE 
MITBÜRGER NOTIERT
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„Gesetz zur Änderung des 
Landtagswahlgesetzes 

Der Landtag wolle beschließen, dem nach-
stehenden Gesetzentwurf seine Zustim-
mung zu erteilen: 

Gesetz zur Änderung des 
Landtagswahlgesetzes 

Artikel 1 
Änderung des Landtagswahlgesetzes 

Das Landtagswahlgesetz in der Fassung 
vom 15. April 2005 (GBl. S. 384), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 
2022 (GBl. S. 237) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 
1.  § 1 wird wie folgt geändert: 
 a)  In Absatz 1 wird die Zahl „120“ durch 

die Zahl „68“ ersetzt. 
 b)  In Absatz 2 wird die Zahl „70“ durch 

die Zahl „38“ ersetzt. 

2.  In § 2 Absatz 3, 6 und 9 wird jeweils die 
Zahl „120“ durch die Zahl „68“ ersetzt. 

3.  In § 5 wird die Angabe „1 bis 70“ durch 
die Angabe „1 bis 38“ ersetzt. 

4.  Die Anlage zu § 5 Absatz 1 Satz 2 wird 
wie folgt gefasst: 

  
Anlage 
(Zu § 5 Absatz 1 Satz 2) 

Einteilung des Landes in Wahlkreise für die Wahlen zum Landtag von Baden-Württemberg 

Nr. Name Gebiet

1 Stuttgart I
Die Stadtbezirke Birkach, Degerloch, Hedelfi ngen, Möhringen, Plieningen, Sillenbuch, Stuttgart-Mitte, Stutt-
gart-Nord, Stuttgart-Süd, Stuttgart-West, Vaihingen

2 Stuttgart II
Die Stadtbezirke Bad Cannstatt, Botnang, Feuerbach, Mühlhausen, Münster, Obertürkheim, Stammheim, Stutt-
gart-Ost, Untertürkheim, Wangen, Weilimdorf, Zuff enhausen

3 Böblingen
Die Gemeinden Aidlingen, Altdorf, Böblingen, Bondorf, Deckenpfronn, Ehningen, Gärtringen, Gäufelden, Grafe-
nau, Herrenberg, Hildrizhausen, Holzgerlingen, Jettingen, Leonberg, Magstadt, Mötzingen, Nufringen, Rennin-
gen, Rutesheim, Schönaich, Sindelfi ngen, Weil der Stadt, Weil im Schönbuch

4 Esslingen
Die Gemeinden Aichwald, Altbach, Baltmannsweiler, Deizisau, Denkendorf, Esslingen am Neckar, Hochdorf, 
Köngen, Lichtenwald, Neuhausen auf den Fildern, Ostfi ldern, Plochingen, Reichenbach an der Fils, Wendlingen 
am Neckar, Wernau (Neckar)

5 Nürtingen

Vom Landkreis Böblingen die Gemeinden Steinenbronn, Waldenbuch, vom Landkreis Esslingen, die Gemeinden 
Aichtal, Altdorf, Altenriet, Bempfl ingen, Beuren, Bissingen an der Teck, Dettingen unter Teck, Erkenbrechtswei-
ler, Filderstadt, Frickenhausen, Großbettlingen, Holzmaden, Kirchheim unter Teck, Kohlberg, Leinfelden-Echter-
dingen, Lenningen,Neckartailfi ngen, Neckartenzlingen, Neidlingen, Neuff en, Notzingen, Nürtingen, Oberboi-
hingen, Ohmden, Owen, Schlaitdorf, Unterensingen, Weilheim an der Teck, Wolfschlugen

6 Göppingen Landkreis Göppingen

7 Waiblingen
Vom Rems-Murr-Kreis, die Gemeinden Alfdorf, Berglen, Fellbach, Kaisersbach, Kernen im Remstal, Korb, Leu-
tenbach, Plüderhausen, Remshalden, Rudersberg, Schorndorf, Schwaikheim, Urbach, Waiblingen, Weinstadt, 
Welzheim, Winnenden, Winterbach

8 Ludwigsburg
Vom Landkreis Böblingen, die Gemeinde Weissach, vom Landkreis Ludwigsburg, die Gemeinden Asperg, Ditzin-
gen, Eberdingen, Gerlingen, Hemmingen, Korntal-Münchingen, Kornwestheim, Ludwigsburg, Markgröningen, 
Möglingen, Oberriexingen, Remseck am Neckar, Schwieberdingen, Sersheim, Vaihingen an der Enz

9 Neckar-Zaber

Vom Landkreis Heilbronn, die Gemeinden Abstatt, Beilstein, Brackenheim, Cleebronn, Flein, Güglingen, Ils-
feld, Lauff en am Neckar, Leingarten, Neckarwestheim, Nordheim, Pfaff enhofen, Talheim, Untergruppenbach, 
Zaberfeld, vom Landkreis Ludwigsburg, die Gemeinden Aff alterbach, Benningen am Neckar, Besigheim, Bie-
tigheim-Bissingen, Bönnigheim, Erdmannhausen, Erligheim, Freiberg am Neckar, Freudental, Gemmrigheim, 
Großbottwar, Hessigheim, Ingersheim, Kirchheim am Neckar, Löchgau, Marbach am Neckar, Mundelsheim, 
Murr, Oberstenfeld, Pleidelsheim, Sachsenheim, Steinheim an der Murr, Tamm, Walheim

10 Heilbronn

Stadtkreis Heilbronn, vom Landkreis Heilbronn, die Gemeinden Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Bad Wimp-
fen, Eberstadt, Ellhofen, Eppingen, Erlenbach, Gemmingen, Gundelsheim, Hardthausen am Kocher, Ittlingen, 
Jagsthausen, Kirchardt, Langenbrettach, Lehrensteinsfeld, Löwenstein, Massenbachhausen, Möckmühl, Neck-
arsulm, Neudenau, Neuenstadt am Kocher, Obersulm, Oedheim, Off enau, Roigheim, Schwaigern, Siegelsbach, 
Untereisesheim, Weinsberg, Widdern, Wüstenrot

11
Schwäbisch 
Hall -Hohenlohe

Hohenlohekreis, Landkreis Schwäbisch Hall

12
Backnang-
Schwäbisch Gmünd

Vom Ostalbkreis, die Gemeinden Abtsgmünd, Bartholomä, Böbingen an der Rems, Durlangen, Eschach, Gög-
gingen, Gschwend, Heubach, Heuchlingen, Iggingen, Leinzell, Lorch, Mögglingen, Mutlangen, Obergröningen, 
Ruppertshofen, Schechingen, Schwäbisch Gmünd, Spraitbach, Täferrot, Waldstetten, vom Rems-Murr-Kreis, die 
Gemeinden Allmersbach im Tal, Althütte, Aspach, Auenwald, Backnang, Burgstetten, Großerlach, Kirchberg an 
der Murr, Murrhardt, Oppenweiler, Spiegelberg, Sulzbach an der Murr, Weissach im Tal

13 Aalen-Heidenheim
Landkreis Heidenheim, vom Ostalbkreis, die Gemeinden Aalen, Adelmannsfelden, Bopfi ngen, Ellenberg, Ell-
wangen (Jagst), Essingen, Hüttlingen, Jagstzell, Kirchheim am Ries, Lauchheim, Neresheim, Neuler, Oberkochen, 
Rainau, Riesbürg, Rosenberg, Stödtlen, Tannhausen, Unterschneidheim, Westhausen, Wört

14 Karlsruhe-Stadt Stadtkreis Karlsruhe

15 Karlsruhe-Land
Vom Landkreis Karlsruhe, die Gemeinden Bretten, Dettenheim, Eggenstein-Leopoldshafen, Ettlingen, Gondels-
heim, Graben-Neudorf, Karlsbad, Kraichtal, Kürnbach, Linkenheim-Hochstetten, Malsch, Marxzell, Oberderdin-
gen, Pfi nztal, Rheinstetten, Stutensee, Sulzfeld, Waldbronn, Walzbachtal, Weingarten (Baden), Zaisenhausen

16 Rastatt Stadtkreis Baden-Baden, Landkreis Rastatt

17 Heidelberg
Stadtkreis Heidelberg, vom Rhein-Neckar-Kreis, die Gemeinden Dossenheim, Edingen-Neckarhausen, Eppelheim, 
Heddesheim, Hemsbach, Hirschberg an der Bergstraße, Ilvesheim, Ladenburg, Laudenbach, Schriesheim, Weinheim
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18 Mannheim Stadtkreis Mannheim

19 Odenwald- Tauber Main-Tauber-Kreis, Neckar-Odenwald-Kreis

20 Rhein-Neckar

Vom Rhein-Neckar-Kreis, die Gemeinden Angelbachtal, Bammental, Dielheim, Eberbach, Epfenbach, Eschel-
bronn, Gaiberg, Heddesbach, Heiligkreuzsteinach, Helmstadt-Bargen, Leimen, Lobbach, Malsch, Mauer, Me-
ckesheim, Mühlhausen, Neckarbischofsheim, Neckargemünd, Neidenstein, Nußloch, Rauenberg, Reichartshau-
sen, Sandhausen, St. Leon-Rot, Schönau, Schönbrunn, Sinsheim, Spechbach, Waibstadt, Walldorf, Wiesenbach, 
Wiesloch, Wilhelmsfeld, Zuzenhausen

21
Bruchsal-
Schwetzingen

Vom Landkreis Karlsruhe, die Gemeinden Bad Schönborn, Bruchsal, Forst, Hambrücken, Karlsdorf-Neuthard, Kronau, 
Oberhausen-Rheinhausen, Östringen, Philippsburg, Ubstadt-Weiher, Waghäusel, vom Rhein-Neckar-Kreis, die Ge-
meinden Altlußheim, Brühl, Hockenheim, Ketsch, Neulußheim, Oftersheim, Plankstadt, Reilingen, Schwetzingen

22 Pforzheim Stadtkreis Pforzheim, Enzkreis

23 Calw Landkreis Calw, Landkreis Freudenstadt

24 Freiburg
Stadtkreis Freiburg im Breisgau, vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, die Gemeinden Au, Bötzingen, Boll-
schweil, Breisach am Rhein, Ebringen, Ehrenkirchen, Eichstetten am Kaiserstuhl, Gottenheim, Horben, Ihringen, 
March, Merdingen, Merzhausen, Pfaff enweiler, Schallstadt, Sölden, Umkirch, Vogtsburg im Kaiserstuhl, Wittnau

25 Lörrach-Müllheim
Landkreis Lörrach, vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, die Gemeinden Auggen, Bad Krozingen, Baden-
weiler, Ballrechten-Dottingen, Buggingen, Eschbach, Hartheim am Rhein, Heitersheim, Müllheim, Münstertal/
Schwarzwald, Neuenburg am Rhein, Staufen im Breisgau, Sulzburg

26
Emmendingen-
Lahr

Landkreis Emmendingen, vom Ortenaukreis, die Gemeinden Ettenheim, Fischerbach, Friesenheim, Haslach im 
Kinzigtal, Hofstetten, Kappel-Grafenhausen, Kippenheim, Lahr/Schwarzwald, Mahlberg, Meißenheim, Mühlen-
bach, Ringsheim, Rust, Schuttertal, Schwanau, Seelbach, Steinach

27 Off enburg

Vom Ortenaukreis, die Gemeinden Achern, Appenweier, Bad Peterstal-Griesbach, Berghaupten, Biberach, 
Durbach, Gengenbach, Hohberg, Kappelrodeck, Kehl, Lauf, Lautenbach, Neuried, Nordrach, Oberharmersbach, 
Oberkirch, Off enburg, Ohlsbach, Oppenau, Ortenberg, Ottenhöfen im Schwarzwald, Renchen, Rheinau, Sas-
bach, Sasbachwalden, Schutterwald, Seebach, Willstätt, Zell am Harmersbach

28 Rottweil-Tuttlingen Landkreis Rottweil, Landkreis Tuttlingen

29 Schwarzwald-Baar
Schwarzwald-Baar-Kreis, vom Ortenaukreis, die Gemeinden Gutach (Schwarzwaldbahn), Hausach, Hornberg, 
Oberwolfach, Wolfach

30 Konstanz Landkreis Konstanz

31 Waldshut
Landkreis Waldshut, vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, die Gemeinden Breitnau, Buchenbach, Eisen-
bach (Hochschwarzwald), Feldberg (Schwarzwald), Friedenweiler, Glottertal, Gundelfi ngen, Heuweiler, Hinterz-
arten, Kirchzarten, Lenzkirch, Löffi  ngen, Oberried, St. Märgen, St. Peter, Schluchsee, Stegen, Titisee-Neustadt

32 Reutlingen Landkreis Reutlingen

33 Tübingen
Landkreis Tübingen, vom Zollernalbkreis, die Gemeinden Bisingen, Burladingen, Grosselfi ngen, Hechingen, 
Jungingen, Rangendingen

34 Ulm Stadtkreis Ulm, Alb-Donau-Kreis

35 Biberach Landkreis Biberach, vom Landkreis Ravensburg, die Gemeinden Aichstetten, Aitrach, Bad Wurzach, Kißlegg

36 Bodensee Bodenseekreis, vom Landkreis Sigmaringen, die Gemeinden Herdwangen-Schönach, Illmensee, Pfullendorf, Wald

37 Ravensburg

Vom Landkreis Ravensburg, die Gemeinden Achberg, Altshausen, Amtzell, Argenbühl, Aulendorf, Bad Waldsee, 
Baienfurt, Baindt, Berg, Bergatreute, Bodnegg, Boms, Ebenweiler, Ebersbach-Musbach, Eichstegen, Fleischwan-
gen, Fronreute, Grünkraut, Guggenhausen, Horgenzell, Hoßkirch, Isny im Allgäu, Königseggwald, Leutkirch im 
Allgäu, Ravensburg, Riedhausen, Schlier, Unterwaldhausen, Vogt, Waldburg, Wangen im Allgäu, Weingarten, 
Wilhelmsdorf, Wolfegg, Wolpertswende

38
Zollernalb- 
Sigmaringen

Vom Landkreis Sigmaringen, die Gemeinden Bad Saulgau, Beuron, Bingen, Gammertingen, Herbertingen, Het-
tingen, Hohentengen, Inzigkofen, Krauchenwies, Leibertingen, Mengen, Meßkirch, Neufra, Ostrach, Sauldorf, 
Scheer, Schwenningen, Sigmaringen, Sigmaringendorf, Stetten am kalten Markt, Veringenstadt, vom Zoller-
nalbkreis, die Gemeinden Albstadt, Balingen, Bitz, Dautmergen, Dormettingen, Dotternhausen, Geislingen, Ha-
igerloch, Hausen am Tann, Meßstetten, Nusplingen, Obernheim, Ratshausen, Rosenfeld, Schömberg, Straßberg, 
Weilen unter den Rinnen, Winterlingen, Zimmern unter der Burg

  
Artikel 2 

Inkrafttreten 
  
Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 
  
Begründung: Die Verkleinerung des Landtags trägt zur Effi  zienzsteigerung der Arbeit des Landtags und gleichzeitig zur erheblichen Kosten-
reduktion bei. Es steht zu befürchten, dass der Landtag durch das neue Wahlgesetz weiter aufgebläht wird. Es ist möglich, dass statt der bisher 
154 Mandate die Sitzanzahl auf über 200 anwächst.“ 
  
St. Märgen, den 31.07.2024 
gez. Manfred Kreutz, Bürgermeister 
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TOURIST
INFORMATION

Öff nungszeiten der Tourist-
Information St. Märgen 
Montag und Mittwoch von 9 - 12 Uhr. 
 
Öff nungszeiten der Tourist-
Information St. Peter 
Freitag von   9 - 12 Uhr und 15 - 17 Uhr 
Im Foyer der Sparkasse sind ein Infoterminal, 
Prospektmaterial sowie die ausgehängten 
Veranstaltungsplakate zu fi nden. 
  
Samstag, Sonntag und Feiertage 
geschlossen. 
Telefonisch ist die Hochschwarzwald Tou-
rismus GmbH auch außerhalb unserer Öff -
nungszeiten bei Fragen oder Anliegen unter 
07652/1206-30 oder per E-Mail: info@hoch-
schwarzwald.de zu erreichen. 
Ihre Tourist-Information St. Märgen 
  

Veranstaltungen - St. Märgen 

Mittwoch, 31.07.2024 

10:00 - 13:00 Uhr 
Kloster Museum St. Märgen 
- Eingang Kloster-Torbogen 
Rathausplatz 1, St. Märgen 
Kloster Museum mit Sonderausstellung: 
„Gang zum Kuckuck!“ 300 Jahre Schwarz-
wälder Kuckucksuhr 
Vielfältige und beeindruckende Kucku-
cksuhren zeugen von der Kreativität und 
dem Erfi ndergeist der Schwarzwälder Uh-
renbauer über drei Jahrhunderte. Von der 
klassischen Lackschilduhr mit Kuckuck über 
besondere Tischkuckucksuhren bis hin zu 
modernen Interpretationen zeigt die Aus-
stellung die Entwicklung der Kuckucksuhr 
von damals bis heute.  
  
19:30 Uhr 
Augustinerplatz, 79274 St. Märgen 
„St. Märgener Obend“ 
Herzliche Einladung an Gäste und Einhei-
mische zum musikalischen Abend auf dem 
stimmungsvollen Augustinerplatz. Genieße 
einen Sommerabend mit der Trachtentanz-
gruppe und der Trachtenkapelle. Die Land-
frauen halten eine Schwarzwälder Spezi-
alität und Getränke für dich bereit. Nur bei 
guter Wetterlage! 
  

Donnerstag, 01.08.2024 

10:00 - 13:00 Uhr 
Kloster Museum St. Märgen - Eingang Klos-
ter-Torbogen 
Rathausplatz 1, St. Märgen 
Kloster Museum mit Sonderausstellung: 
„Gang zum Kuckuck!“ 300 Jahre Schwarz-
wälder Kuckucksuhr 

14:00 - 18:00 Uhr 
Treff punkt: Tourist-Information 
Rathausplatz 6, 79274 St. Märgen 
Erlebniswanderung zur Rankmühle 
- „Wenn Wiebervelcher verzelle“ 
Gehe mit Bäuerin Pauline auf eine Zeitreise. 
Von ihr erfährst du, wie das Leben, Arbeiten 
und Überleben der Frauen über die Jahrhun-
derte im Schwarzwald war. Eine kurzweilige 
Wanderung erwartet dich im schönen Klos-
terdorf St. Märgen. Vom Ortskern wanderst 
du gemütlich bergauf und genießt eine 
fantastische Aussicht auf die Berge des 
Hochschwarzwalds. Zum Schluss besuchst 
du mit Bäuerin Pauline die historische Rank-
mühle und genießt ein liebevoll hergerich-
tetes Speckvesper nach alter Tradition mit 
hausgemachtem frischem Bauernbrot und 
Apfelmost. Lausche derweil den heiteren 
Geschichten der Bäuerinnen aus St. Mär-
gen. Die Wanderung fi ndet nur bei schönem 
Wetter statt.Im Preis ist die geführte Tour, 
reichhaltiges Speckvesper, frisches Bauern-
brot, Getränke und Most enthalten. Strecke: 
5 km, Höhenmeter: 150 m, Gehzeit: 3 Std., 
Schwierigkeitsgrad: mittel, Rückkehr: ca. 
18 Uhr. Bitte beachte, dass eine Anfahrt mit 
dem PKW zur Rankmühle nicht möglich ist. 
Bitte im Ort parken. KB: 25 Erw./ 10 € Kinder. 
Anmeldung (bis 10 Uhr am Veranstal-
tungstag) unter Tel: +49(0)7652/1206-30 
oder info@hochschwarzwald.de. 
  

Freitag, 02.08.2024 

14:00 - 17:00 Uhr 
Kloster Museum St. Märgen 
- Eingang Kloster-Torbogen 
Rathausplatz 1, St. Märgen 
Kloster Museum mit Sonderausstellung: 
„Gang zum Kuckuck!“ 300 Jahre Schwarz-
wälder Kuckucksuhr 
 
15:00 - 17:00 Uhr 
Tee -Atelier & Geschenke 
Feldbergstraße 2, 79274 Sankt Märgen 
Tea-Tasting 
Anmeldung erforderlich unter 
+49(0)7669 939826 oder 
info@tee-atelier.info. 
  

Samstag, 03.08.2024 

10:00 - 12:00 Uhr 
Tee -Atelier & Geschenke 
Feldbergstraße 2, 79274 Sankt Märgen 
Tea-Tasting 
Anmeldung erforderlich unter
+49(0)7669 939826 oder 
info@tee-atelier.info. 
  
20:00 Uhr 
Augustinerplatz, 79274 St. Märgen 
Musikalischer Dämmerschoppen 
Genieße einen musikalischen Sommer-
abend auf dem schönen Augustinerplatz. 
Konzert mit der Trachtenkapelle St. Märgen 
und kleiner Bewirtung. Gäste sind herzlich 
willkommen! Nur bei guter Wetterlage! 

Sonntag, 04.08.2024 

10:00 - 16:00 Uhr 
Kloster Museum St. Märgen 
- Eingang Kloster-Torbogen 
Rathausplatz 1, St. Märgen 
Kloster Museum mit Sonderausstellung: 
„Gang zum Kuckuck!“ 300 Jahre Schwarz-
wälder Kuckucksuhr 
11:00 Uhr - Museumsführung 
- Reise ins Uhrenland 
  

Montag, 05.08.2024 

20:00 Uhr 
Treff punkt: Augustinerplatz, 79274 St. Märgen 
Geisterwanderung  
In den Abendstunden geschieht im Pfi s-
terwald allerhand Magisches. Begib dich 
auf eine Wanderung der besonderen Art 
und sei jederzeit auf eine mystische Über-
raschung vorbereitet! Hexen tauchen auf, 
Musik erklingt, ein Schimmelreiter prescht 
vorbei, das Plattenwieble erzählt aus ihrem 
Leben und weitere Gestalten begegnen uns 
auf der Wanderung. Bist du mutig genug? 
Dann begib dich auf eine eine Wanderung 
der besonderen Art und sei jederzeit auf 
eine Überraschung vorbereitet! Strecke: 5 
km, Höhenmeter: 200 m, Gehzeit: 2,5 Std., 
Schwierigkeitsgrad: leicht/mittel  
Rückkehr: 22.30 Uhr, Kosten: frei,  
Kinder dürfen ab 6 Jahren in Begleitung eines 
Elternteils teilnehmen. Teilnahme auf eigene 
Gefahr. Das Mitbringen von Hunden ist nicht 
erlaubt! Anmeldung erforderlich (bis 12 
Uhr am Veranstaltungstag) bei allen Tou-
rist-Informationen im Hochschwarzwald, 
unter +49(0)7652/1206-30 oder info@
hochschwarzwald.de. Bei schlechtem Wet-
ter muß die Veranstaltung leider ausfallen. 
 

Dienstag, 06.08.2024 

15:00 - 17:00 Uhr 
Tee -Atelier & Geschenke 
Feldbergstraße 2, 79274 Sankt Märgen 
Tea-Tasting. Anmeldung erforderlich unter 
+49(0)7669 939826 oder 
info@tee-atelier.info. 
 

Mittwoch, 07.08.2024 

10:00 - 13:00 Uhr 
Kloster Museum St. Märgen 
- Eingang Kloster-Torbogen 
Rathausplatz 1, St. Märgen 
Kloster Museum mit Sonderausstellung: 
„Gang zum Kuckuck!“ 300 Jahre Schwarz-
wälder Kuckucksuhr 

Eine aktuelle Übersicht sämtlicher Veran-
staltungen der Hochschwarzwald Touris-
mus GmbH erhalten Sie unter: 
www.hochschwarzwald.de. 

  07771 9317-11
 anzeigen@primo-stockach.de

WIR BERATEN SIE GERNE!
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KIRCHEN
NACHRICHTEN

Seelsorgeeinheit St. Märgen-St. Peter

Katholische Gottesdienste 
Kurzfristige Änderungen der Gottesdienste 
erfahren Sie auf der Internetseite von
 www.klosterdoerfer.de 
  
Freitag, 2. August  
Ohmenkapelle 
9:30 Uhr Rosenkranz  
10:00 Uhr Wallfahrtsmesse
Maria Lindenberg
20:00 Uhr  Herz-Jesu-Amt Eltern beten 

für Ihre Kinder
St. Ursulakapelle 
18:30 Uhr Rosenkranz
19:00 Uhr Eucharistiefeier
Soldatenkapelle
19:00 Uhr  Aussicht und Einblick Ein 

Rundweg mit Impulsen von der 
Soldatenkapelle zur Schafhof-
kapelle

Samstag, 3. August
Pfarrkirche St. Peter
19:00 Uhr Sonntagvorabendmesse

Sonntag, 4. August
Pfarrkirche St. Märgen
10:00 Uhr  Eucharistiefeier Tag der Ewigen 

Anbetung, anschl. Betstunden
11:00 Uhr  Ewige Anbetung Eröff nung 

11.00 Uhr - Abschluss mit Eucha-
ristischem Segen 17.00 Uhr

St. Ursulakapelle
18:00 Uhr Evangelischer Gottesdienst

Montag, 5. August
Pfarrkirche St. Peter
19:30 Uhr  Lobpreis am Abend im Chor-

raum der Kirche
St. Ursulakapelle 
18:30 Uhr Rosenkranz für den Frieden

Dienstag, 6. August
Ohmenkapelle 
18:30 Uhr Rosenkranz
19:00 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 7. August
Sägendobel 
19:00 Uhr Eucharistiefeier fällt aus!!

Donnerstag, 8. August
Pfarrkirche St. Märgen 
18:30 Uhr Rosenkranz für den Frieden
19:00 Uhr Eucharistiefeier
  
In der Maria Lindenbergkapelle werden in 
der Regel folgende Gottesdienste angeboten: 
werktags um 11.00 Uhr, samstags um 7.30 Uhr, 
sonntags um 8.30 Uhr und 11.00 Uhr. 

Evangelische Kirchengemeinde 
Kirchzarten - Stegen

Gottesdienste
Sonntag, 04.08.2024  
10.00 Uhr - Gottesdienst mit Abendmahl 
(Prädikantin B. Kamke), anschließend ist das 
Café con Dios geöff net, Evangelisches Ge-
meindezentrum Kirchzarten 
18.00 Uhr - Gottesdienst (Prädikantin B. 
Kamke), St. Ursula Kapelle St. Peter 
  
Sonntag, 11.08.2024  
10.00 Uhr - Gottesdienst (Pfarrer i.R. H. 
Wolff ), Ökumenisches Zentrum Stegen

Das Café con Dios ist geöff net 
Montag-, Dienstag- und Mittwochnachmit-
tag von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Ev. Gemein-
dezentrum, Schauinslandstr. 8, Kirchzarten
Info: Der Dreisamstromer hält direkt an der 
Ecke Höfenerstraße / Schauinslandstraße. 
Das Café con Dios ist von Montag, den 
19.08.24 bis einschließlich Sonntag, den
01.09.24 geschlossen.

Du fehlst! Begleitete Trauer-
gruppe in Kirchzarten 
Ab Herbst gibt es in den Räumen der Evang. 
Gemeindezentrum, Schauinslandstr. 8,
79199 Kirchzarten ein Gesprächsangebot für 
Menschen, die um einen geliebten Verstor-
benen trauern und sich mit anderen austau-
schen und gegenseitig unterstützen wollen. 

Termine: 24.09.24/ 15.10.24/ 19.11.24/ 
10.12.24   Bei Bedarf wird das Angebot fort-
gesetzt. Leitung: Bettina Stibal (Paar- Famili-
en- Lebensberaterin), Daniela Hoch- Goebel 
(Trauerbegleiterin) 

Bei Interesse wird um Anmeldung zu einem 
Vorgespräch gebeten: Praxis Bettina Stibal, 
Löwenstraße 8, 79199 Kirchzarten, Tel: 0176-
95298879, kontakt@beratung-lebensfl uss.de 
 
 

BERICHTE 
DER VEREINE

Sportverein

Vorbereitungsspiele 
Die Sommervorbereitung unserer Aktiven 
läuft bereits wieder und folgende Testspiele 
stehen in den kommenden Wochen auf dem 
Programm: 

Herren: 
Mi. 31.07.24 - 19:15 Uhr: 
SGS - Spvgg. Buchenbach 2 (in St. Peter) 

So. 04.08.24 - 13:45 Uhr: 
SGS 2 - SV Hinterzarten 2 (in St. Märgen) 
So. 04.08.24 - 15:30 Uhr: 
SGS 1 - SV Hinterzarten 1 (in St. Märgen) 
Mi. 07.08.24 - 19:00 Uhr: 
SGS - SG Lenzkirch-Saig (in St. Peter) 
  
Frauen: 
So. 11.08.24 - 14:00 Uhr: SGS 
- SG Buchenbach/Oberried 2 (in St. Peter) 
Sa. 17.08.24 - 18:00 Uhr: SGS 
- SG Pfohren-Geisingen (in St. Märgen) 
So. 18.08.24 - 14:00 Uhr: SGS 
- SG Reiselfi ngen-Löffi  ngen (in St. Märgen) 
Sa. 24.08.24 - 17:00 Uhr: SGS 
- SG Weisweil/Jecht./Forchh. (in St. Peter) 
 
 

Schwarzwaldverein

MITTWOCHSRUNDE 
Mittwoch, 7. August 2024 
Einladung zu einem leichten, kurzen Wan-
derspaziergang 
zur Kapfenkapelle und Birkweger-Eck 
  
Wir treff en uns wie immer am Eingang des 
Rathauses. Je nach Wunsch der Gruppe fah-
ren wir mit dem Auto bis zum Dengishof 
und starten von dort unsere Wanderung 
oder laufen vom Treff punkt Rathaus zur Kap-
fenkapelle. Dort gönnen wir uns eine Pause, 
lassen die schöne Natur und das herrliche 
Panorama von diesem besonderen Ort, auf 
uns einwirken. Weiter geht es an der Iben-
bachquelle vorbei zum Birkweger-Eck, wo 
uns Ewald aus Napoleons Zeiten viel erzäh-
len kann. Einheimische und Gäste sind herz-
lich willkommen. Wir freuen uns auf Euch. 
14.30 Uhr Eingang Rathaus | ca. 5 Km | 3 
Stunden | Ansprechpartner/in : Ewald 
Simon, Tel: 07669-293 und Ulrike Hättich, 
Tel: 07669-921170 
 
Sonntag, 18. August 2024 
Seniorenwanderung Eckpeterhof 
Wir fahren von St.Märgen nach St.Peter, 
Richtung Lindenberg und parken an der 
Abzweigung Eckpeterhof. Hier geht unsere 
Wanderung los, bei herrlicher Aussicht wei-
ter zum Wichtelweg bis zur Kreuzung Lin-
denberg/Ibental. Danach kommen wir an 
das Nikolaus-Wegbrünnele, nun biegen wir 
ab und gehen auf den Ibentaler-Kreuzweg. 
Hier erwartet uns ein traumhafter Ausblick 
in unsere näheren Bergwelt. Nur noch ein 
kurzes Stück bergauf und schon sind wir auf 
dem Weg zum Lindenberg. Nach kurzer Rast 
bei der Kapelle wollen wir uns in der Pilger-
gaststätte für den Rückweg stärken. (Einkehr 
ca. 1 Std.) Über den aussichtsreichen Hoch-
gerichtsweg kommen wir zum Ausgangs-
punkt unserer Wanderung. 
6,5 km | 2 – 3 Stunden |  13.00 Uhr Parkplatz 
Hausmatte |  Fahrgemeinschaften |  
Leitung Josef und Helga Faller, 
Tel. 07669 -1452 Bitte um Anmeldung 
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Landfrauenverein

Sommerabend am Badweiher 
Die Landfrauen laden auch dieses Jahr zum Sommerabend am Badwei-
her ein. Am Freitag 9.8.24 ab 19 Uhr hoff en wir auf tolles Wetter und 
freuen wir uns auf viele Besucher. Für Essen und Getränke ist gesorgt! 

Männergesangverein

Das Kurkonzert des MGV St. Märgen am 4. August muss leider ent-
fallen. 

Wir freuen uns, Sie zu unserem nächsten Kurkonzert am Sonntag, 1. 
September (17 Uhr) begrüßen zu dürfen. 
  
 

VdK St. Märgen

Mitglieder wählten neue Vorstandschaft 
Auf Grund der Tatsache, dass unser 1.Vorstand Roland Mauerer im 
Frühjahr plötzlich verstorben ist, musste eine außerordentliche Mit-
gliederversammlung einberufen werden. Diese fand am 20.7.2024 
im Tagungsraum Cafe Wangler St.Märgen statt. Es konnte die ge-
samte Vorstandschaft neu aufgestellt und gewählt werden. Roland 
Mauerer hat seit 2003 bis zu seinem Tod immer gut die Aufgaben als 
1. Vorstand des Ortsverbandes geführt. Wir sind dankbar für seine 
langjährige Hilfe.  
  
VdK Ortsverband St.Märgen. 

v.l.n.r. Manfred Kreutz Bürgermeister, Olaf Steckel Beisitzer, Ulrike Hättich 
Schriftführerin, Josef Saier 1.Vorstand, Wolfgang Wagner 2. Vorstand, Anna Fal-
ler Kassenwartin, Josef Faller Beisitzer, Christa Faller Beisitzer, Werner Widmann 
Kreisverbandsvorstand, Inge Martin-Keller Frauenbeauftragte nicht im Bild.

INTERESSANTES & 
WISSENSWERTES

Schauinsland Klassik 
Der Countdown läuft für die diesjährige 
Schauinsland Klassik am 2. und 3. August 2024:
120 Teams rollen über zwei Tage durch mehr 
als 100 Gemeinden in der Region und erkun-
den auf 500 Kilometer Fahrtroute den reizvol-
len Südschwarzwald. Die Route der Oldtimer 
Rallye führt durch folgende Gemeinden:

Freitag, 2. August 2024
Freiburg, Teningen, Freiamt, Schweighau-
sen, Steinach, Haslach, Wolfach, Schiltach, 
Alpirsbach, Aichhalden, Schramberg, Ten-
nenbronn, St. Georgen, Schönwald, Furt-
wangen, Neukirch, St. Märgen und Kirchzar-
ten, Ende der Route in Freiburg. 

Samstag, 3. August 2024
Freiburg, Münstertal, Badenweiler, Kandern, 
Schopfheim, Schwörstadt, Wehr, Bad Säckin-

gen, Rickenbach, Herrischried, St. Blasien, 
Menzenschwand, Schluchsee, Altglashütten, 
Feldberg, Hinterzarten, St. Märgen, St. Peter 
und Glottertal, Ende der Route in Freiburg.  
 
 

Stellenangebote

Gemeinde Hartheim am Rhein 
Die Gemeinde Hartheim am Rhein sucht 
zum 01.12.2024 für das Kinder- und Ju-
gendbüro / Jugendhaus Hartheim als Ver-
stärkung eine Honorarkraft für die off ene 
Mädchenarbeit (w) 

  
Unser Angebot richtet sich an Mädchen 
im Alter von ca. 9-13 Jahren. Der Beschäfti-
gungsumfang beträgt 3 Stunden wöchent-
lich. In den Schulferien fi ndet kein Angebot 
statt. Die Gruppengröße ist auf max. 10 feste 
Teilnehmerinnen begrenzt und fi ndet aktu-
ell mittwochnachmittags von 17:00 - 19:00 
Uhr im Jugendhaus statt. Der Wochentag, 
sowie die Uhrzeit wäre ggf. variabel. Zu den 
wesentlichen Aufgaben gehört die Planung 
und Durchführung eines Programms in ge-
meinsamer Abstimmung mit den Mädchen. 

Erfahrungen im pädagogischen Bereich sind 
wünschenswert und von Vorteil. Wir bieten 
außerdem die Möglichkeit, bei Highlights 
unseres Jahresprogramms mit zu wirken 
und in einem interessanten Arbeitsfeld der 
Sozialen Arbeit Erfahrungen zu sammeln. 
  
Wir bieten eine Vergütung nach dem Tarif-
vertrag für den öff entlichen Dienst (TVöD) 
sowie die Möglichkeit der Mitgliedschaft im 
Fitnessverbund Hansefi t. Für Fragen stehen 
Ihnen Hauptamtsleiter Bernd Wirbel, Tel. Nr. 
07633/9105-13, oder der Leiter des Kinder- 
und Jugendbüros Emanuel Klöckner, 
Tel. Nr. 07633/150080 gerne zur Verfügung. 
  
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben rich-
ten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte bis 
zum 30.08.2024 an das Bürgermeisteramt 
Hartheim, Personalamt, Feldkircher Str. 17, 
79258 Hartheim am Rhein, oder per E-Mail 
(PDF-Format) an gemeinde@hartheim.de. 
 

Gemeinde Hinterzarten 
Der Heilklimatische Kurort Hinterzarten 
(2.700 Einwohner) sucht zur Verstärkung 
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seines Bauhofteams zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen Garten- und Landschafts-
bauer:in (m,w,d)  in Vollzeit und unbefristet. 
  
Den kompletten Anzeigen Text können Sie 
unserer Homepage https://www.gemein-
de-hinterzarten.de/jobs/index.php ent-
nehmen. Sollten wir Ihr Interesse geweckt 
haben, freuen wir uns auf Ihre aussage-
kräftigen und vollständigen Bewerbungs-
unterlagen: Diese senden Sie bitte bis zum 
31.08.2024 an: Gemeinde Hinterzarten, Rat-
hausstraße 12, 79856 Hinterzarten, oder in 
elektronischer Form als PDF an 
nburger@hinterzarten.de 
  
Für weitere Auskünfte zum Tätigkeitsfeld 
steht Ihnen Herr Jan Goldemann, 07652 
5019, jgoldemann@hinterzarten.de oder für 
personalrechtliche Fragen Frau Burger, Per-
sonalamt, 07652 9197-27, nburger@hinterz-
arten.de gerne zur Verfügung. 
 

Die Gemeinde Breitnau 
sucht dich!
Verstärke unser motiviertes und engagier-
tes Bauhofteam bei seinen vielfältigen Auf-
gaben im Frühjahr, Sommer, Herbst und 
Winter. 

Bewerbe dich bis zum 12.08.24 !

Nähere Infos erhältst du bei unserem 
Bauhofl eiter Martin Lickert 0171 4400397 
oder bauhof@breitnau.de
 

Schule, Ausbildung, Weiterbildung

Gemeinde Lenzkirch 
Freiwilliges Soziales Jahr im 
Kindergarten Wunderfi tz!
Du bist auf der Suche nach einem sinnvollen 
Abenteuer nach der Schule? Du möchtest 
eine unvergessliche Zeit erleben und Dich 
gleichzeitig sozial engagieren? Dann bist Du 

bei uns genau richtig! Wir suchen ab sofort 
motivierte und aufgeschlossene junge Men-
schen für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 
oder Bundesfreiwilligendienst (BFD) in un-
serem Kindergarten. 
  
Was Dich erwartet
• Betreuung und Förderung von Kindern im 

Kindergartenalter 
• Mitgestaltung von pädagogischen Ange-

boten und Projekten 
• Zusammenarbeit mit dem pädagogi-

schen Team und den Eltern 
  
Was wir von Dir erwarten
• Du bist zuverlässig und engagiert
• Du arbeitest gerne im Team
• Du bist off en für neue Erfahrungen und 

Herausforderungen 
  
Wenn Du Dich angesprochen fühlst und 
Lust hast, ein Teil unseres Teams zu werden, 
dann bewirb Dich jetzt! Schicke uns einfach 
Deine Bewerbung per E-Mail an wunder-
fi tz@gemeinde-lenzkirch.de. Noch Fragen? 
Dann melde Dich gerne per E-Mail oder te-
lefonisch unter 07653-1248 bei uns.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

Veranstaltungen im Umland
Internationale Orgelkonzerte 
St. Peter 2024 
Seit Jahrzehnten fi ndet in St. Peter im Som-
mer eine Reihe mit hochkarätigen Orgelkon-
zerten statt. Interpreten aus verschiedens-
ten Ländern präsentieren ihre Orgelkultur. 
Die Konzerte fi nden vom 28.07. bis zum 
01.09.24 jeweils sonntags um 17 Uhr in der 
Barockkirche St. Peter statt. 
  
04.08.2024 - Barockkirche St. Peter, 17 Uhr  
Władysław Szymański,  Katovice 
Der Professor für Kirchenmusik leitet als Dekan 

an der Musikhochschule Katovice die Instru-
mentalabteilung. Er spielt europaweit Kon-
zerte und macht Aufnahmen für Rundfunk, 
Fernsehen und CDs. In seiner wachen und 
transparenten Vortragsart wird er Werke von 
Ritter, Franck, Bossy u. a. zu Gehör bringen.   

Eintritt: 13,50 € incl. VVK, FREIER Eintritt für 
Schüler*innen/Studierende, freie Platzwahl, 
Vorverkauf an BZ-Vorverkaufsstellen und 
www.reservix.de, Abendkasse ab 16:00 Uhr 
geöff net www.barockkirche-st-peter.de 
KOSTENLOSE ORGELFÜHRUNGEN mitt-
wochs 18 Uhr vom 31.07.24 – 28.08.24 (am 
31.07. und 21.08. speziell für Kinder) 

 

„Klosterhöfe - einst und jetzt“ 
Geführter Rundgang zu den Gütern des 
ehemaligen Klosters St. Peter am Donners-
tag, den 08.08.2024 um 10 Uhr mit Lydia 
Hauenschild, zu dem die TAG (Touristische 
Arbeitsgemeinschaft St. Peter) einlädt. 
Die Tour führt zu den vier landwirtschaftli-
chen Höfen, die einst im Besitz der Mönche 
waren. Denn nach der benediktinischen Re-
gel „Ora et labora - bete und arbeite“ war das 
Kloster nicht nur ein Ort des Gebetes. Es war 
auch ein großer Wirtschaftsbetrieb, der sich 
selbst versorgte. Doch wie lebte man damals 
auf diesen „Maierhöfen“? Und was wurde 
aus ihnen nach der Aufl ösung des Klosters 
im Jahr 1806? Die unterhaltsame Zeitreise 
vom „einst“ zum „jetzt“ beginnt und endet 
unter der Linde im Klosterhof St. Peter. 

Treff punkt: Klosterhof St. Peter, Strecke: 
5 km, Auf- und Abstiege: 100 m, Dauer: 2 
Stunden, Kostenbeitrag: 4,- € 

Eine vorherige Anmeldung ist erforder-
lich bei der Tourist-Information St. Peter Tel. 
07652/1206-8371 oder Tel. 07652/1206-30 oder 
auf unserer Homepage www.tag-st-peter.de. 
- Eine Veranstaltung des HTH Gewerbever-
ein St. Peter -



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

Lassen Sie es sich schmecken!

Zubereitung
„ROSIGE“ BEERENMARMELADE:
Beeren kleinschneiden, Rosenblüten leicht zerbröseln. Beides 
mit dem Gelierzucker in einem Topf zum Kochen bringen, 
4-5 Min. unter stetem Rühren kochen. Wenn die Marmelade 
geliert, kann sie in die vorbereiteten Gläser eingefüllt 
werden. Mit Deckeln verschließen und auf dem Deckel 
stehend erkalten lassen.

SÜSSE TOMATEN-JAM: 
Tomaten würfeln und mit den restlichen Zutaten unter 
ständigem Rühren in einem Topf erhitzen. Vom Herd nehmen, 
leicht abkühlen lassen und mit dem Stabmixer oder durch 
ein Sieb fein pürieren. Die Masse durchrühren und langsam 
aufkochen lassen. Dann 5 Min. unter regelmäßigem Rühren 
sprudelnd kochen lassen – solange, bis die Marmelade 
(englisch: jam) geliert. Kochend heiß in die bereitgestellten 
Gläser füllen, mit den Deckeln verschließen; Gläser auf dem 
Deckel stehend erkalten lassen.

„KNOFELIGE“ AUBERGINENCREME: 
Auberginen in ca.1 cm dicke Scheiben schneiden, mit Salz 
bestreuen, auf einer Platte Küchenrollen-Tücher legen 
und darauf die Scheiben verteilen, 40 Min. ziehen lassen. 
Mit Küchenrollen-Tüchern trockentupfen. Petersilie- und 
Knoblauch mischen, dann zusammen mit den Auberginen und 
dem Öl in einen Topf geben. Salzen und bei geringer Hitze 
unter mehrmaligem Rühren zu einer cremeartigen Masse 
einkochen. Schmeckt lauwarm oder kalt.

RÖMISCHES ZICHORIENMUS: 
Zichorie in einem Topf 15 Min. bissfest garen, abtropfen 
lassen, gut ausdrücken. Knoblauchzehe schälen, zerdrücken 
und mit dem Öl in einer Pfanne bei großer Hitze goldgelb 
anbraten. Zichorien hinzufügen, mit Salz/Pfeffer würzen, ca. 
15 Min. auf kleiner Stufe garen, immer mal wieder umrühren. 
Pfanne vom Herd nehmen. Zichoriengemisch etwas abkühlen 
lassen, mit dem Stabmixer pürieren. Abschmecken. Kann als 
Brotaufstrich (warm oder kalt) gegessen werden.

„TOMATIGER“ SARDELLEN-KAPERN-
SCHAFSKÄSE-MIX: 
Zwiebeln mit 2 EL Öl in einem Topf goldgelb anbraten. 
Tomaten hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer würzen und 20 
Min. köcheln lassen. Kapern und Sardellen in einer Schale mit 
kaltem Wasser 3-5 Min. „entsalzen“. Unter Wasser abbrausen 
und abtropfen lassen, mit Küchentuch trockentupfen; 
anschließend zusammen mit den Basilikumblättern hacken. 
Das Gemisch in einer Schüssel mit dem Schafskäse und den 
Semmelbröseln gut vermengen und zu den Tomaten im Topf 
geben. Unter ständigem Rühren nochmals 3-5 Min. köcheln 
lassen. Falls noch etwas fl üssig, weitere Semmelbrösel oder 
geriebenen Käse dazu (falls zu fest, etwas Tomatensaft) und 
nochmals 2 Min. köcheln lassen. Lauwarm und kalt genießen.

Info & Tipps
Wer gefüllte Auberginen haben 

will, der kann hierzu den Sardellen-Ka-

pern-Schafskäse-Mix (ohne die Tomaten) 

verwenden. Die „Knofelige“ Auberginencreme 

schmeckt nicht nur auf gerösteten Brotscheiben: 

zu gegrilltem Fleisch und Fisch, in Risotto und Pas-

ta passt sie ebenso. Aus den Wurzeln der Zichorie 

(Wegwarte) kann man übrigens Kaffee-Ersatz 

(bekannt als „Muckefuck“) gewinnen. Zichori-

en aber nicht in der Natur ausgraben, 

sondern im Garten anbauen, auf dem 

Wochenmarkt oder im Hofl aden 

kaufen.
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EXPERIMENTIERFREUDE AUF DEM BROT: 

„ROSIGE“ BEERENMARMELADE, SÜSSE TOMATEN-JAM, „KNOFELIGE“ AUBERGINENCREME, 

RÖMISCHES ZICHORIENMUS, „TOMATIGER“ SARDELLEN-KAPERN-SCHAFSKÄSE-MIX

ZUTATEN 
„ROSIGE“
BEERENMARMELADE
500 g frische Beeren – 1 
Sorte oder gemischt 
2 EL getrocknete Rosenblüten
250 g  Gelierzucker 2:1
4-6 ausgekochte Gläser mit 
Deckel

SÜSSE TOMATEN-JAM
1,2 kg vollreife Tomaten
750 g Gelierzucker 2:1
1 Vanilleschote, davon das 
Mark
1 Zitrone, davon der Saft
8 - 10 ausgekochte Gläser 
mit Deckel

„KNOFELIGE“ 
AUBERGINENCREME
(4 Personen)
400 g Auberginen, gewa-
schen, Stielansatz entfernt
Salz
1 EL Petersilie, gewaschen, 
gehackt

2 Knoblauchzehen, 
geschält, gehackt
2 EL Olivenöl

RÖMISCHES
ZICHORIENMUS 
(4 Personen)
1/2 kg Zichorie, gut 
gewaschen und geputzt
1 Knoblauchzehe
4 EL Öl
Salz, Pfeffer

„TOMATIGER“ 
SARDELLEN-KAPERN-
SCHAFSKÄSE-MIX 
(4 Personen)
1 Zwiebel, geschält, gehackt
2 Esslöffel Öl
350 g vollreife Tomaten, ge-
waschen, klein geschnitten
Salz, Pfeffer aus der Mühle
30 g in Salz eingelegte 
Kapern
4 in Salz eingelegte 
Sardellenfi lets
4 Basilikumblätter
100 g geriebener 
Schafskäse
20 g Semmelbrösel



Helfende Hände gesucht
Sie brauchen Untersützung? So schnell können Sie Ihre 
Stellenanzeige buchen. Einfach Anzeigenformat sowie Ver-
breitungsgebiet auswählen und Ihr Anzeigenpreis wird direkt online 
berechnet.

EINFACH
ONLINE 

BUCHEN

www.primo-stockach.de

ANZEIGEN
Kalkulator



Vom 19.8. bis zum 6.9.2024 
bleibt die Kloster Apotheke geschlossen. 

Wir bitten Sie, sich rechtzeitig mit Ihren Arzneimitteln zu bevorraten.

Von Herzen Michaela Koch

Kloster Apotheke
Wagensteigstr. 11 | 79274 St. Märgen | Tel. 07669-219

PRIMO-GRUSSANZEIGEN

GRÜSS MAL WIEDER
Überraschen Sie Ihre Lieben mit 
netten Grußanzeigen
in Ihrem Mitteilungsblatt.

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11

 Fax 0 77 71 / 93 17 - 40

 anzeigen@primo-stockach.de


